
Der ortschaftsrat von Eschbach hat am 19. trtärz 1998 in
öffentticher sitzung folgende Benutzungs- und Gebilhrenordnung
beschlossen:

vorbêmerkungr

Die nter groBen flnanziellen Ànstrengungen
daE errlchtet. Beiú Bau des Hauses haben
sic Freiwilligen Feuersehr Eschbach sehr
engagiert und nitgeholfen.

IE Haus befindet s n ftlr die Freiwillige
Feuerwehr, auch der von Vereinen,
organisationen und veranstalter genannt)
fllr Veranstaltungen

Die Gemeinde stellt diesen Raum fftr Veranstaltungen zvt
Verfügung. Prl-vate Veranstaltungen' mit Àusnahme solcher der
rreiwittigen Feueruehr Eschbach, sind ausgeschlossen.

Ein Ànspruch auf uberlassung des Raumes besteht nicht. Die
nntscheiãung ffir eÍne Verrnietung liegt. in.. pflichtgenäBen
ErDessen der ortsverwaltung Eschbach. Die Überlassung der
Teektlche obliegt ausschlieBlich der Feuer¡rehr Eschbach, zunal
diese aus finanáieuen üitteln der Feuervrehr eingerichtet wurde.
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Benutzunçrsordnung
filr den Schulungsraum in FeuerÌtehrgrerätehaus

Das Hausrecht ilber die Råiu¡ne tlbt der Bilrgerrneister/
ortsvorsteher aus. Er kann das Hausrecht auf vertreter der
Gemeinde (2.8. Hausmeister/Feuerwehrkonmandant) llbertragen.

Der Hausmelster/Feuerwehrkonrnandant hat ein lÙeisungsrecht
gegenüber aIIen Benutzern entsprechend dieser
Benutzungsordnung.

Die Geneinde behält sich vor, Ínnerhalb und auBerhalb des
Gebliudes cerätschaften/litaterialien in À-bstinnung nit der
Freiwilligen Feuerr¡ehr Eschbach unterzubringen.
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ifeder Veranstalter ist gehalten, die beanspruchten Räune
pfleglich zu behandeln.

Im qesamten Feuerwehrgerätehaus ist das Rauchen nicht
gestattet.
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Benutzte Geräte oder EinrlchtungggegenEtände sind nach
Gebrauch in ordnungsgenåißem Zustand an den vorgesehenen
P1atz zu bringen.

Iùåhrend und nach Veranstaltungen ist der Àusschank von
cetränken nur Ln Verbindung nit der Nutzung der Teek{¡che
gestattet, wenn dies vorher von der ortsvervaltung und der
nreiwttltgen Feuerwehr EEchbach genehnigt rrurde.

s3
Der Benutzer stellt dle Geneinde von etwaigen
HaftpflÍchtanspr{lchen ihrer oder
BeauftragÈen, ãer Besucher d iger
Drttter -ftlr Schäden freÍ, der
Benutzung der llberlassenen Räume und Geräte und der Zugåinge
zu den Räu¡nen und den Anlagen stehen. Der Benutzer
v rllche
n n"tt"tt
I von
R der
Bedl-ensteten oder Beauftragten.

Dle Vereine und sonstiqen
naftpflicht ausreichend
Verslcherungsschein der
vorzulegen.

Benutzer haben sich qeqen
zu versichern und den

cemeinde auf Ànforderung

Fttr Schäden am Gebåiude und seinen Einrichtungen infolge
unsachgenäBer Behandlung haften der Benutzer, dessen
lititglÍeder den schaden verschuldet haben und der
verursacher aLs Gesantschuldner.

Såi¡ntliche Beschåidigungen bzw. Schäden i¡n und am Gebèiude
sowie den Àußenanlagen sind unverz{tgJ'ich den Hausmeister
bzw. der Ortsverwaltung zu melden und - soweit sie von den
veranstaltern bz:vi . Benutzern verursacht wurden - der
Gemeinde zu ersetzen. Die Reparatur des schadens erfolgt
durch die Gemeinde auf Kosten des Ersatzpflichtigen.

Den Veranstalter obtlegt êsr vor und während der
Veranstaltung schnee zrJ räunen sowie beí schnee- und
Eisglåitte zu streuen. Zum Bestreuen ist ein absturnpfendes
lfaterlal wie Sand oder Splitt zu versenden. Die Verwendung
von auftauenden Streunitteln ist verboten. Der lileg zum
Feuerwehrgeråitehaus muß rechtzeitig bzvr.
gerèiunt werden, daB Besucher der bei
Beachtung der nach den Unständen gfalt
nögllchst gefahrlos den zugang zun ehaus
begehen können.
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Veranstaltungen in schul.ungsraum bedflrfen der Genehnigrung
der ortsveretaltung und rlchten sich nach dero
Veranstaltungskalender, der von der ortsventaltung fllr
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diesen Raum geftlhrt wird. Der Veranstalter hat beÍ der
ortsverwaltung einen dort erhåiltlichen Überlassungsantrag
zu stellen und sich in das Betegungsbuch in schulungsraum
einzutragen.

(2, Die Geneinde erhebt fftr die Benutzung der Rliume des
Feuerwehrgerätehauses durch Vereine und sonstige
Veranstalter Gebflhren (vgf. S 10).

(3) Filr eine veranstaltung nit Benirtung ist bei ,derOrtsverwaltung nindestens 14 Werktage zuvor die
Schankerlaubnis und, sowel-t erforderlich dieItSperrzeitverkflrzungrt zu beantragen. Die Vorschriften des
Gesetzes zum Schutze der Jugend in der öffentlichkeit sind
zu beachten.

(4) Ftlr die Reinig'ung der gesanten Räunlichkeiten
Freiwillige Feuenrehr Eschbach zuständig.

isÈ die

(1) Der Hausmeister
veranstalter die

gibt
Räume

ss
nach vorheriger Àbsprache dem

zur Benutzung frei.
(2') Jeder Veranstalter hat einen Beauftragten zu benennen, der

filr den technischen und organisatorischen Àblauf der
Veranstaltung verantr¡ortlich ist. I¡û Zweifel ist dies die
Person, die die Raumtlberlassung bei der Ortsverwaltung
beantragt hat.

(3) Das Àufstellen der Tische und Stllhle sowie daE Àufräumen
und die tbergabe des gereinigten Schulungsraumes hat durch
den veranstalter zu erfolgen.'sofern eine Reinigung durch
die ReÍnigungskraft der Gemeinde erfolgen sotl oder
erforderlich ist, sind vom Veranstalter die Kosten hierftlr
zu tragen. Die Àbrechnung erfolgt nach Stundenaufwand. ife
angefangene Stunde werden z. Zt-. 30,00 Dl,f in Rechnung
gestellt.

(4) Bei Verschnutzung der Àußenanlagen anläBlich
Veranstaltungen sind diese ebenfalls durch den Veranstalter
zu reinigen bzw. wiederherzustellen.

(5) Der veranstalter hat ftir die Verkehrsregelung zu sorgen.
Vor den Gebäude ist ftlr Notfälle (Krankenwagen, Polízei,
Feuenrehr usw.) inner ein Zufahrtsweg freizuhalten. Es ist
sicherzustellen, daß die Àusfahrt der Feuenrehrfahrzeuge
jederzeit ungehindert nöglich ist.

s6
(1) Unabhängig von den Haftungsbestinnungen kann der

Bürgerneister/ortsvorsteher bei Verstößen gegen diese
Benutzungsordnung ftlr Veranstalter oder Einzelpersonen ein
Betretungsverbot filr das ganze Anwesen aussprechen.
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f,fi unteririrft sich jeder Benutzer denBe gsordnung. Die Beñutzer können sichni ihnen die Benutzungsordnung nicht
be

s8
fn den Gebtlhren sind die Kosten fllr Heizung, Beleuchtung undWasserverbrauch bereits enthalten.

(t)
(2',)

ss
Ftlr die Zahlung der cebühren haftet der Veranstalter.

9ig cebtlhren.geroåB S 4 Abs. 3 (sperrzeitverk{irzung,
Schankerlaubnis aber auch cE!,tA usw. ) trägt dérVeranstalter.
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Die Gebilhren fllr den SchulungsraurD betragen:

(1) Fllr kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen,bei denen Eintritt èrhoben wÍrd: 1OO,OO DM

(2',t

(2)

(3)

(4)

(s)
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Der Hausrûeister/K die die
Bestinmungen der der den
AnweJ.sungen des seinerVertreter nicht nachkonnen, aus de¡n Gebåiude zu verweisen.

Für kulturel.Ie und gesellschaftliche Veranstaltungen ohne
Erhebung von Eintritten, Tagungen etc.: SO,OO DU

Filr.,private Veranstaltungen durch lrfitglieder derFreivilligen Feuertehr Eschbãch: 3O,OO Dt

Die Benutzung durch au.swärtige Veranstalter oder auswärtigeVereine ist nicht zulässig. -

Be
Fr /oder der
di r.titgtied
ka erwaltung
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Diese Benutzungsordnung, die der Ortschaftsrat Eschbach in
seÍner öffentliêhen Sifzung an 19. li¡åirz 1998 beschlossen hat,
tritt an 1. uaÍ 1998 in Kraft.

St|rr/,,t ....stegen-Eschbach, den 30. April 1998
(Schuler)
ortsvorsteher


